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(2) Die Verhandlungen über diesen Entwurf bildeten den zweiten Abschnitt, sie dauer-

ten bis zum 13./15. Juli 182483, also fast 3 Jahre.  





Der Vertrag enthielt zehn Titel: 

Der 1. Titel (Artt. 1 – 13) enthielt die Zugeständnisse, welche die Niederlande und Preußen sich 

gegenseitig und gegenüber allen Vertragsstaaten hinsichtlich der Fahrt von Lobith bis zum 

Meer durch Lek und Waal, die zur Verlängerung des Rheins erklärten (Art. 2), sowie die all-

gemeine Zollfreiheit der Rheinschiffahrt. Alle Schiffe sollten künftig nur einer festbestimm-

ten Abgabe (droit fixe) unterworfen sein (Art. 4); 

der 2. Titel (Artt. 14 – 35) behandelte die Rheinschiffahrtsabgaben; 

der 3. Titel (Artt. 36 – 41) regelte die Anwendung der einzelstaatlichen Steuergesetze auf die 

Rheinschiffahrt; 

der 4. Titel (Artt. 42 – 47) behandelte die Fachten und Rangfahrten; wobei wichtig ist, daß Art. 43 

nun endgültig das Umschlagsrecht abschaffte; Art. 44 löste die Schiffergilden und Zünfte 

auf99, und Art. 45 ließ die Zahl der Rheinschiffer unbestimmt und regelte in Art. 42 nur die 

nötigen Fachkenntnisse für die Ausübung der Rheinschiffahrt; wofür sie das Schifferpatent 

verlangte. Für die Fährschiffahrt und für Fahrten innerhalb eines Staates galt die Mainzer Ak-

te überhaupt nicht (Art. 46); 

der 5. Titel (Artt. 48 – 52) ließ zwar noch Rangfahrten zu, macht aber die Beteiligung an derartigen 

Verträgen freiwillig; 

der 6. Titel (Artt. 53 – 70) enthielt die Polizeivorschriften zur Sicherheit der Rheinschiffahrt (Lot-

sen, Tauglichkeit der Schiffe, Haftung des Spediteurs und des Schiffers, Instandhaltung der 

Leinpfade). 

der 7. Titel (Artt. 71 – 80) behandelte die Folgen der Nichtzahlung von Schiffahrtsabgaben;  

der 8. Titel (Artt. 81 – 88) sah Rheinschiffahrtsgerichte, (damals: Rheinzollgerichte, vgl. Art. 81100) vor 

und machte sie nicht nur für Abgabenstreit und Strafsachen, sondern auch für deliktische Zi-

vilsachen zuständig (Ersatz des durch die Schiffahrt fahrlässig angerichteten Schadens, Art. 

81, d); 

der 9. Titel (Artt. 89 – 108) regelte die Amtsbefugnisse der Zentralkommission und der vier Auf-

seher und der 10. Titel (Art. 109) den Vollzug des Vertrages. 



Art. 10 der Akte sah die Einrichtung von acht Fr e ihä fen  vor (in Preußen: Köln 

und Düsseldorf; in Hessen: Mainz, später wurde ihre Zahl auf 19 vermehrt)106, es waren 

Niederlagsplätze für fremde Waren, ohne dass diese für die Niederlage, das Ein- und Aus-

laden mit Zoll belegt werden durften.  



 

 

Um die Gerichte unabhängig zu machen, hatte die Mainzer Akte in ihrem 8. Titel eine 

Prozeßordnung für die Rheinzollgerichte erster Instanz geschaffen. Damit ihr Verfahren 

zügig lief, war es summarisch (Art. 84) und fand in erster Instanz vor dem Einzelrichter 

statt, der unbeschränkt für Fiskal- und Strafsachen zuständig war. In Zivilsachen durfte er 

jedoch nur über unerlaubte Handlungen richten. In der zweiten Instanz gab es nur ein 

Gericht für jeden Staat (Art. 87). Die Akte verpflichtete die Rheinanliegerstaaten – unab-

hängig von ihrer Gerichtsverfassung – auf eine einheitliche Gerichtsbarkeit für den gan-

zen Rhein, wie sie schon der Wiener Kongressgeplant hatte116. Allerdings fehlte in der 



Akte ein Schutz des Beklagten (rechtliches Gehör, freie Verteidigung, öffentliche und 

mündliche Verhandlung in Strafsachen).  

 





 

 



 



Artikel 1 erklärte die völlige Freiheit der Schiffahrt auf dem Rhein zwischen Basel „jusq’à la pleine 

mer“ (bis in das offene Meer) für Schiffe aller Nationen (nicht nur für die Anrainer), wenn sie 

die Schiffahrtsakte und die Sicherheitspolizeivorschriften einhielten. 

Artikel 3: Abgaben, die sich lediglich auf die „Beschiffung“ gründeten, sollten wegfallen. 

Artikel 5: Alle Stapel- und Umschlagsrechte sollten nach wie vor aufgehoben bleiben. 

Artikel 15 ff: Die Erlangung der Rheinschifferpatente wurde neu geregelt und auf die Führung 

von Dampfschiffen erstreckt. 

Artikel 22 ff: Die Schiffsuntersuchung und das Untersuchungszeugnis wurden beibehalten. 

Artikel 27 ff: Sie enthalten Vorschriften über die Unterhaltung der Fahrrinne, der Einrichtungen 

für das Ein- und Ausladen, die Niederlage von Waren etc. 

Artikel 33 ff: Die Gerichte hießen jetzt Rheinschiffahrtsgerichte. Art. 33 erlaubte nun das, was 

Preußen schon nach 1831 praktiziert hatte: die bestehenden Gerichte (meist Friedensgerichte) 

mit der Rechtsprechung in Rheinschiffahrtssachen zu beauftragen153.  







Durch Note vom 14. November 1936 kündigte die nationalsozialistische Reichsregie-

rung die internationalen Stromakten und fühlte sich seitdem an die Mannheimer Akte von 

1868 und ihre späteren Änderungen nicht mehr gebunden171. Sie zog daraus die Folge-

rung, daß es keiner besonderer Gerichte in Rheinschiffahrtssachen mehr bedürfe und 

regelte deshalb das Verfahren in Binnenschiffahrtssachen reichseinheitlich: Das Gesetz 

vom 30. Jan. 1937172 schaffte in § 5 deshalb den § 14, Nr. 1 GVG ab und ermächtigte in 

seinem § 4 den Reichsminister der Justiz, einem Amtsgericht die Verhandlung und Ent-

scheidung in Binnenschiffahrtssachen für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte zuzuweisen. 

Davon machte dieser in der Verordnung vom 30. Januar 1937173 Gebrauch. In der Besat-

zungszeit nach 1945 hatte jede Zone ihre eigenen Vorschriften174. 

Für die weitere Entwicklung gebe ich nur Stichworte: 

 Das Binnenschiffahrtsverfahrensgesetz vom 27. September 1952175 führte wieder ein 

einheitliches Verfahren vor den Rheinschiffahrtsgerichten ein und löste die zuvor in 

den Besatzungszonen geltenden unterschiedlichen Verfahren ab; 

 das Abkommen über die Gliederung der Rheinschiffahrtsgerichte im Rheinstromgebiet der Bundes-

länder Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz vom 

21. Juli 1954176 stellte nahezu denselben Zustand her, wie er seit 1937 bestanden hatte. 

 Kleine Revision der Mannheimer Akte vom 20. November 1963177, 

 Verfahrensordnung der Berufungskammer der Zentraldirektion vom 23. Oktober 

1969178, 



 Zusatzprotokoll zur revidierten Mannheimer Akte vom 25. Oktober 1972179, welches 

die Übertretungen nach dem neuen Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 

1968180 bestrafte. 

 Zusatzprotokoll Nr. 3 zur revidierten Mannheimer Akte vom 17. Oktober 1979, das 

die einheitliche Regelung von Geldbußen enthält181. 

Wie nicht anders zu erwarten, ist auch das Rheinschiffahrtsrecht weiterhin in dauern-

der Bewegung, doch sind die Änderungen nach dem zweiten Weltkrieg bisher auf Rand-

gebiete beschränkt. Die Entwicklung muß jedoch weiter beobachtet werden182. 
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